
Anhang 1 – Ausführungsbestimmungen (AB) 

  

I  
Ausführungsbestimmungen zu § 8 Abs. 5 Satz 2 und § 12 Abs. 2 Satz 2 

– Bildung des Ausschusses – 

(1) Vorstand und Verwaltungsrat bilden einen gemeinsamen Ausschuss für Finanz- und 
Vermögensfragen, der aus den Vorsitzenden und sechs weiteren Mitgliedern des 
Verwaltungsrats und zwei Mitgliedern des Vorstands besteht. Beide Gruppen im Sinne des § 
11 Abs. 1 Satz 1 und 2 müssen hinsichtlich der Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder im 
Ausschuss gleich stark vertreten sein. 

(2) Für jedes Mitglied des Ausschusses wird ein Vertreter bestimmt. Die Vertreter dürfen an 
den Sitzungen nur teilnehmen, wenn eine Vertretung notwendig ist. 

(3) Den Vorsitz im Ausschuss führt der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der in diesem 
Kalenderjahr den Verwaltungsratsvorsitz nicht führt; die Vorsitzenden vertreten sich bei der 
Führung des Vorsitzes gegenseitig. 

II 
Ausführungsbestimmungen zu § 19 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe e – 

Voraussetzungen für die Beteiligungsvereinbarung – 

(1) Eine Beteiligung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe e kann nur vereinbart werden mit 

1. Unternehmen und Einrichtungen, an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts 
überwiegend beteiligt sind oder auf die juristische Personen des öffentlichen Rechts nach der 
Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag maßgeblichen Einfluss ausüben, wenn das 
Unternehmen oder die Einrichtung 

a) überwiegend Aufgaben wahrnimmt, die sonst einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts obliegen würden, und 

b) mindestens 20 Beschäftigte bei der Anstalt zu versichern hat. 

2. Zuwendungsempfängern im Sinne des § 44 Abs. 1 BHO oder einer entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschrift, wenn 

a) die Summe der von Bund und Ländern gewährten Zuwendungen mehr als die Hälfte der 
Haushaltsmittel des Zuwendungsempfängers beträgt, 

b) der Zuwendungsempfänger überwiegend Aufgaben wahrnimmt, die sonst dem 
Zuwendungsgeber obliegen würden, 

c) der langfristige Fortbestand des Zuwendungsempfängers hinreichend gesichert ist und die 
Aufgaben des Zuwendungsempfängers im Falle seiner Auflösung auf den Zuwendungsgeber 
übergehen und  

d) der Zuwendungsempfänger mindestens 20 Beschäftigte bei der Anstalt zu versichern hat. 

(2) Ersatzschulen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b nicht erfüllen, 
können Beteiligte werden, wenn der Schule die Eigenschaft einer staatlich anerkannten 
Ersatzschule verliehen worden ist; für Ersatzschulen im Land Nordrhein-Westfalen tritt an die 
Stelle der Verleihung der Eigenschaft einer staatlich anerkannten Ersatzschule die staatliche 
Genehmigung.  

(3) Die Beteiligung eines Arbeitgebers, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe b oder Nr. 2 Buchstabe d nicht erfüllt, ist mit Zustimmung des Vorstands möglich, 



wenn die Beteiligung mit Rücksicht auf Aufgabenstellung und Personalstruktur erforderlich 
erscheint. 

III 
Ausführungsbestimmungen zu § 20 Abs. 3* 

– Fortsetzung von Beteiligungen – 

(1) Die besondere Beteiligungsvereinbarung setzt bei einem Beteiligten nach § 19 Abs. 2 Satz 
1 Buchstabe e voraus, dass der Beteiligte 

a) die unwiderrufliche Verpflichtungserklärung einer oder mehrerer juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch Gesetz ausgeschlossen ist, beibringt, im 
Falle einer Beendigung der Beteiligung für die Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen 
des Beteiligten gegenüber der Anstalt einzustehen oder 

b) zur jeweiligen Umlage einen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent zahlt. 

Die Anstalt kann zulassen, dass statt der Verpflichtungserklärung eine entsprechende 
unwiderrufliche Deckungszusage eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
Versicherungsunternehmens oder eine entsprechende Bankbürgschaft beigebracht wird. 

(2) In der besonderen Beteiligungsvereinbarung kann auch vorgesehen werden, dass 

a) nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt – spätestens in dem Zeitpunkt, 
in dem die Kündigung nach § 22 Abs. 2 wirksam würde (Stichtag) – vorhandenen 
pflichtversicherten Beschäftigten weiterhin zu versichern sind und 

b) der Beteiligte einen Ausgleichsbetrag zahlt, der nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen gewährleistet, dass zusammen mit den laufenden Umlagen die Verpflichtungen 
aufgrund 

aa) der Ansprüche und Anwartschaften im Sinne des § 23 Abs. 2 Satz 1 (wobei der 
Stichtag als Tag des Ausscheidens gilt und § 23 Abs. 2 Satz 2 bis 11 entsprechend 
anzuwenden ist) und 

bb) der am Stichtag bestehenden Pflichtversicherungen auf Dauer erfüllt und die 
Verwaltungskosten abgedeckt werden können. 

Die Anstalt kann zulassen, dass der Ausgleichsbetrag nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen ganz oder teilweise über einen bestimmten Zeitraum verteilt wird. Die 
Verpflichtungserklärung bzw. die Deckungszusage oder die Bankbürgschaft nach Absatz 1 
muss die Ausgleichszahlung nach Satz 1 Buchstabe b umfassen. 

(3) Eine besondere Beteiligungsvereinbarung im Sinne des Absatzes 2 kann die Anstalt auch 
mit einem Arbeitgeber abschließen, der die Voraussetzungen des § 19 nicht erfüllt und der 
bisher weder an der Anstalt noch an einer Zusatzversorgungseinrichtung, zu der 
Versicherungen übergeleitet werden, beteiligt ist, wenn der Arbeitgeber von einem Beteiligten 
Aufgaben und bisher pflichtversicherte Beschäftigte übernommen hat, hinsichtlich dieser 
Beschäftigten. Für die Berechnung des Ausgleichsbetrags im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa sind dem Arbeitgeber Ansprüche und Anwartschaften 
aufgrund früherer Pflichtversicherungen über den Beteiligten in dem Verhältnis zuzurechnen, 
das dem Verhältnis der Zahl der übernommenen Beschäftigten zur Gesamtzahl der am Tag 
vor der Personalübernahme über den Beteiligten Pflichtversicherten entspricht. Für die Höhe 
der Ansprüche und Anwartschaften errechnet die Anstalt Durchschnittsbeträge, die der 
Gegenwertberechnung zugrunde zu legen sind. Ein Ausgleichsbetrag ist nicht zu entrichten, 
wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, die künftig in diesem Aufgabenbereich 
einzustellenden Beschäftigten der Pflichtversicherung zuzuführen. 



(4) Bei Ausgleichszahlungen von mehr als 500.000 Euro ist jeweils nach Ablauf eines 
Deckungsabschnitts die Berechnung unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen 
Entwicklung zu überprüfen. Die Kosten der Überprüfung trägt der Beteiligte. Ergeben sich 
Überzahlungen, sind diese zu verrechnen, ergeben sich Fehlbeträge, ist der Beteiligte zum 
Ausgleich verpflichtet. Scheidet ein Beteiligter, der eine Ausgleichszahlung ganz oder 
teilweise geleistet hat, aus, ist auf seine Kosten ein neuer Gegenwert zu berechnen. 

(5) Die Anstalt ist nicht verpflichtet, eine Vereinbarung nach den Absätzen 1 bis 3 
abzuschließen. 

IV 
Ausführungsbestimmungen zu § 21 Abs. 2* 

– Rechte und Pflichten der Beteiligten – 

(1) Die Beteiligten sind verpflichtet, ihre sämtlichen der Pflicht zur Versicherung 
unterliegenden Beschäftigten bei der Anstalt anzumelden und bei Wegfall der 
Voraussetzungen abzumelden. Beteiligte im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe d bis f 
sind insbesondere verpflichtet, die Anstalt unverzüglich zu unterrichten, wenn sie das 
Tarifrecht im Sinne des § 19 Abs. 3 nicht mehr anwenden oder – in den Fällen des § 19 Abs. 
2 Satz 1 Buchstabe e – wenn eine überwiegende Beteiligung oder der maßgebliche Einfluss 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht mehr besteht. 

(2) Die Beteiligten sind insbesondere verpflichtet,  

a) in der Abmeldung anzugeben, ob bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die 
Voraussetzungen des § 68 Abs. 4 erfüllt waren, 

b) der Anstalt die kalenderjährlichen Jahresmeldungen zu dem festgelegten Termin bzw. bei 
Abmeldungen unmittelbar mit der Abmeldungsbescheinigung zu übersenden, 

c) der Anstalt zur Durchführung der Pflichtversicherung und der freiwilligen Versicherung die 
Adressdaten der Pflichtversicherten sowie deren Änderung zu melden, 

d) ihren Beschäftigten die von der Anstalt zur Verfügung gestellten Informationsmaterialien 
auszuhändigen und für den Bereich der Pflichtversicherung gegebenenfalls zu erläutern, 

e) der Anstalt jederzeit Auskunft über bestehende und frühere Arbeitsverhältnisse zu erteilen 
und ihr eine örtliche Prüfung der Voraussetzungen für die Pflichtversicherung sowie der 
Entrichtung der Umlagen zu gestatten, 

f) im Schriftverkehr mit der Anstalt die von ihr herausgegebenen Formblätter zu benutzen, 

g) Beginn und Ende der Zugehörigkeit einer Versicherung zum besonderen 
Abrechnungsverband nach § 61 Abs. 5 anzuzeigen. 

V 
Ausführungsbestimmungen zu § 28 Abs. 2 

– Ausnahmen von der Pflicht zur Versicherung – 

Von der Pflicht zur Versicherung sind Beschäftigte ausgenommen, die 

1. nach einer im Zeitpunkt des Beginns der Beteiligung bestehenden Ruhelohnordnung oder 
einer entsprechenden Bestimmung eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Ruhelohn 
haben und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 

2. eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versorgung nach beamten- 
oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden 
kirchenrechtlichen Regelungen mindestens in Höhe der beamtenrechtlichen 
Mindestversorgungsbezüge haben und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 



3. aufgrund Tarifvertrages, Arbeitsvertrages, der Satzung der Anstalt oder der Satzung einer 
Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen übergeleitet werden, von der 
Versicherungspflicht befreit worden sind,  

4. für das bei dem Beteiligten bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher 
oder vertraglicher Vorschrift einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung 
(Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen 
Kulturorchester, Bahnversicherungsanstalt Abteilung B oder eine gleichartige 
Versorgungseinrichtung) angehören müssen, 

5. bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versorgungsanstalt der 
deutschen Kulturorchester freiwillig weiterversichert sind, und zwar auch dann, wenn diese 
freiwilligen Weiterversicherungen später als drei Monate nach dem Beginn des 
Arbeitsverhältnisses enden, 

6. Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 236 bis 238 SGB VI als Vollrente erhalten 
oder erhalten haben oder bei denen der Versicherungsfall der Betriebsrente wegen Alters nach 
§ 45 Abs. 1 in Verbindung mit § 33 oder einer entsprechenden Vorschrift der Satzung einer 
Zusatzversorgungseinrichtung, von der Überleitungen erfolgen, eingetreten ist, 

7. Anspruch auf Übergangsversorgung aufgrund der Nummer 6 der Sonderregelungen 2 n 
oder der Nummer 4 der Sonderregelungen 2 x zum Bundesangestelltentarifvertrag oder 
aufgrund der Nummer 2 der Sonderregelungen 2 m des Abschnitts B der Anlage 2 zum 
Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) haben 
oder 

8. im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind. 

Aufgrund Tarifvertrags oder Arbeitsvertrags kann vorgesehen werden, dass Beschäftigte nicht 
zu versichern sind, solange sie freiwillige Mitglieder des Versorgungswerks der Presse sind. 

VI 
Ausführungsbestimmungen zu § 29 Abs. 1 

– Nachentrichtung von Umlagen/Beiträgen – 

(1) Die nachzuentrichtenden Beträge können nur für alle Monate der Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag, Europäischen Parlament bzw. im Parlament eines Landes in einer 
Summe eingezahlt werden. Die Nachentrichtung ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsfall eingetreten ist. 

(2) Bemessungsgrundlage für die nachzuentrichtenden Umlagen/Beiträge ist der monatliche 
Durchschnitt des Entgelts, das im Kalenderjahr vor dem Beginn der Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag, Europäischen Parlament bzw. im Parlament eines Landes nach § 64 
Abs. 4 zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre, dynamisiert entsprechend der allgemeinen 
Einkommenserhöhungen im öffentlichen Dienst. Die nachzuentrichtende Umlage ist für jedes 
Kalenderjahr, das auf das Kalenderjahr folgt, für das die Umlage nachentrichtet wird, mit 
jährlich 3,5 Prozent zu verzinsen. 

VII 
Ausführungsbestimmungen zu § 43* 

– Abfindung – 

(1) Der nach § 43 maßgebende Abfindungsbetrag wird berechnet, indem die Rente, die 
der/dem Berechtigten im Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs zustand, mit einem in den 
nachstehenden Tabellen (als Anlage 1 zu den Ausführungsbestimmungen zu § 43 angefügt) 
genannten, dem Lebensalter entsprechenden Faktor vervielfacht wird. 



Nach Entstehen des Anspruchs auf Betriebsrente gezahlte Leistungen werden auf den 
Abfindungsbetrag angerechnet. Wird der Rentenantrag nach Ablauf der Ausschlussfrist des § 
52 Satz 1 gestellt, tritt an die Stelle des Zeitpunkts des Entstehens des Anspruchs der nach 
dieser Regelung maßgebende Beginn des Zweijahreszeitraums, für den bei einer laufenden 
Leistung die Betriebsrente nachzuzahlen wäre. 

(2) Ist eine Betriebsrente abzufinden, zu deren Ausgleich nach § 1587 BGB durch 
Entscheidung eines Familiengerichts nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung von Härten 
im Versorgungsausgleich Rentenanwartschaften bei einem Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung begründet worden sind, errechnet sich der Abfindungsbetrag aus dem 
unter Berücksichtigung des durchgeführten Versorgungsausgleichs gekürzten Betrag der 
Betriebsrente. Dies gilt auch dann, wenn die Betriebsrente vor der Abfindung noch ungekürzt 
zu zahlen war. 

(3) Mit der Abfindung erlöschen alle Ansprüche aus der Versicherung einschließlich der 
Anwartschaft auf eine nachfolgende Hinterbliebenenrente. 

(4) Die abgefundene Betriebsrente für Hinterbliebene gilt für die Anwendung des § 38 Abs. 3 
nicht als abgefunden. 

VIII 
Ausführungsbestimmungen zu § 64 Abs. 4 Satz 1* 

– Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt – 

(1) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 64 Abs. 4 Satz 1 sind 

1. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder 
Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig bezeichnet sind, 

2. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf beamtenrechtliche 
Vorschriften beruhen, soweit die beamtenrechtlichen Bezüge nicht ruhegehaltfähig sind, 

3. Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen (zum Beispiel 
Ausbleibezulage, Auswärtszulage), 

4. geldliche Nebenleistungen wie Ersatz von Werbungskosten (zum Beispiel Aufwendungen 
für Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüsse zum Beispiel zu Fahr-, 
Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontoführungskosten, Schul- und Sprachenbeihilfen, 
Mietbeiträge, Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädigungen), 

5. Leistungszulagen, Leistungsprämien sowie erfolgsabhängige Entgelte (zum Beispiel 
Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien und entsprechende Leistungen, Prämien für 
Verbesserungsvorschläge, Erfindervergütungen), 

6. einmalige und sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifliche 
Leistungen, 

7. Entgelte aus Nebentätigkeiten einschließlich Einkünfte, die aus ärztlichen 
Liquidationserlösen zufließen, 

8. Krankengeldzuschüsse, 

9. Jubiläumszuwendungen, 

10. Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Zukunftssicherung der Beschäftigten, 

11. geldwerte Vorteile/Sachbezüge, soweit derartige Leistungen nicht anstelle von Entgelt für 
Zeiträume gezahlt werden, für die laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht, 

12. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 



13. einmalige Zahlungen (zum Beispiel Urlaubsabgeltungen, Abfindungen), die aus Anlass 
der Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gezahlt werden, mit Ausnahme der Zuwendung, 

14. einmalige Zahlungen (zum Beispiel Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Berechnung 
Zeiten berücksichtigt sind, für die keine Umlagen für laufendes zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt zu entrichten sind, 

15. einmalige Unfallentschädigungen, 

16. bei einer Verwendung im Ausland diejenigen Bestandteile des Arbeitsentgelts, die wegen 
dieser Verwendung über das für eine gleichwertige Tätigkeit im Inland zustehende 
Arbeitsentgelt hinaus gezahlt werden. 

(2) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflichtigen 
Arbeitsentgelts, der nach Anwendung des Absatzes 1 den 2,5-fachen Wert der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 159 bzw. § 275a SGB 
VI) übersteigt; wenn eine zusatzversorgungspflichtige Zuwendung gezahlt wird, ist der 
vorgenannte Wert jährlich einmal im Monat der Zahlung der Zuwendung zu verdoppeln. 

(3) Haben Beschäftigte für einen Kalendermonat oder für einen Teil eines Kalendermonats 
Anspruch auf Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen 
des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird –, gilt für diesen Kalendermonat als 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt der Urlaubslohn (zuzüglich eines etwaigen 
Sozialzuschlages) bzw. die Urlaubsvergütung für die Tage, für die Anspruch auf Lohn, 
Vergütung, Urlaubslohn, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge besteht. In diesem 
Kalendermonat geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem Urlaubslohn bzw. der 
Urlaubsvergütung nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(4) Für Beschäftigte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe im Sinne des § 
1 Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils geltenden Fassung ohne 
Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Beteiligte für die Zeit der Beurlaubung Umlagen an die 
Anstalt abzuführen, wenn der Träger der Entwicklungshilfe die Umlagen erstattet. Für die 
Bemessung der Umlagen gilt als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem 
nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung zu 
berechnen sind. 

(5) Für Beschäftigte, die eine Ausgleichszahlung nach Maßgabe des § 11 des Tarifvertrages 
über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der 
Bundeswehr vom 18. Juli 2001 erhalten, ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt das der 
Bemessung dieser Ausgleichszahlung zugrunde liegende unverminderte Einkommen im Sinne 
des vorgenannten Tarifvertrages. 

(6) Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses – 
vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen über das zusatzversorgungspflichtige Entgelt – das 
1,8-fache der zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV ATZ zuzüglich derjenigen Bezüge, 
die in voller Höhe zustehen. Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die 
gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
nach Satz 1 entsprechend zu erhöhen. 

(7) Wird bei einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeitarbeit aufgrund einer 
Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den 
Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das 
zusatzversorgungspflichtige Entgelt so zu erhöhen, dass sich nach Anwendung von § 36 Abs. 



2 Satz 2 so viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetzlichen 
Mindestbeitrag erhöhten Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 

(8) Bei einer Steuerfreistellung des Arbeitsentgelts für ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis (§ 3 Nr. 39 in Verbindung mit § 39a EStG) ist 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt der Teil des Arbeitsentgelts, der ohne die 
Steuerfreistellung zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre. 

(9) Bei Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes 
West maßgeblich ist, sind bei Erhebung des Beitrags nach § 82 Abs. 1 und der zusätzlichen 
Umlage nach § 82 Abs. 2 die jeweiligen Beträge für das Tarifgebiet West zu berücksichtigen. 

IX 
Ausführungsbestimmungen zu § 65 Abs. 5a* 

– Leistungsgerechtere Verteilung des Sanierungsgeldes – 

(1) Die auf die Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen nach § 65 Abs. 1 bis 5 entfallenden 
Sanierungsgelder werden für das jeweilige Kalenderjahr – erstmals für das Jahr 2006 – 
jährlich wie folgt erhöht oder vermindert. 

Zunächst wird für den gesamten Abrechnungsverband West das Verhältnis aller 
Aufwendungen (Umlagen zuzüglich der Sanierungsgelder nach § 65 Abs. 2) zu den 
Leistungen festgestellt (Solldeckungsgrad).  

Dementsprechend wird der individuelle Deckungsgrad eines jeden Beteiligten bzw. einer 
jeden Arbeitgebergruppe festgestellt. 

Anschließend wird ermittelt, um welchen Betrag die individuellen Aufwendungen des 
Beteiligten bzw. der Arbeitgebergruppe erhöht oder vermindert werden müssten, um bezogen 
auf ihm/ihr zuzurechnende Leistungen den Solldeckungsgrad nach Satz 2 zu erzielen. Die 
Summe aller Erhöhungsbeträge nach Satz 4 ist das Quersubventionierungsvolumen. 

Das individuelle Sanierungsgeld für das laufende Kalenderjahr nach § 65 Abs. 3 bis 5 
vermindert sich bei Beteiligten bzw. Arbeitgebergruppen, deren individueller Deckungsgrad 
über dem Solldeckungsgrad nach Satz 2 liegt, bzw. erhöht sich bei Beteiligten bzw. 
Arbeitgebergruppen, deren individueller Deckungsgrad unter dem Solldeckungsgrad nach 
Satz 2 liegt, – vorbehaltlich der Sätze 7 und 8 – um den Betrag nach Satz 4. Eine 
Verminderung der Aufwendungen nach Satz 6 ist begrenzt auf den für den Beteiligten bzw. 
die Arbeitgebergruppe errechneten jährlichen Anteil am Sanierungsgeld; die Summe aller 
Minderungsbeträge ist das Umverteilungsvolumen. Eine Erhöhung des individuellen 
Sanierungsgelds nach Satz 6 ist begrenzt auf den Anteil des jährlichen 
Umverteilungsvolumens, der dem Verhältnis des Erhöhungsbetrags nach Satz 4 zum 
jährlichen Quersubventionierungsvolumen entspricht. 

Bei Anwendung der Sätze 1 bis 4 

a) sind nur die Leistungen zu berücksichtigen, die nicht aus dem Vermögen im Sinne des § 61 
Abs. 2 oder § 66 zu erfüllen sind, 

b) wird das im Zusammenhang mit der Systemumstellung festgestellte außerordentliche 
Defizit in Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro im Deckungsabschnitt 2008 bis 2012 insoweit nicht 
mehr berücksichtigt, als es inzwischen wieder abgebaut ist, und 

c) sind jeweils die Werte des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde zu legen. 

Die Regelungen des § 65 Abs. 5a sind auch bei der Ermittlung der Abschlagszahlungen nach 
§ 65 Abs. 6 anzuwenden. Dabei sind jeweils die Daten des vorvergangenen Jahres zugrunde 
zu legen. 



(2) Sind Beteiligte Mitglied einer Arbeitgebergruppe des § 65 Abs. 4 Satz 3 Buchstabe b bis 
d, wird die Erhöhung oder Verminderung des von den einzelnen Beteiligten dieser 
Arbeitgebergruppen zu zahlenden Sanierungsgelds nach folgenden Maßgaben berechnet: 

a) Erhöht sich das individuelle Sanierungsgeld der Arbeitgebergruppe nach Absatz 1 Sätze 6 
und 8, wird der Erhöhungsbetrag unter Berücksichtigung des individuellen Deckungsgrads 
des Beteiligten wie folgt verteilt: 

Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad unter dem Solldeckungsgrad nach Absatz 1 
Satz 2 liegt, wird das Sanierungsgeld um die anteilige Erhöhung des Sanierungsgelds der 
gesamten Arbeitgebergruppe erhöht, die dem Verhältnis des Erhöhungsbetrags des Beteiligten 
nach Absatz 1 Satz 4 zu dem für die Arbeitgebergruppe errechneten Erhöhungsbetrag nach 
Absatz 1 Satz 4 entspricht. Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad über dem 
Solldeckungsgrad nach Absatz 1 Satz 2 liegt, bleibt das Sanierungsgeld nach § 65 Abs. 3 bis 5 
unverändert. 

Bei Arbeitgebergruppen, bei denen Untergruppen auf Landesebene (Landesgruppen) 
bestehen, ist zunächst der auf die Landesgruppen entfallende Anteil an dem für die 
Arbeitgebergruppe errechneten Erhöhungsbetrag unter entsprechender Anwendung des Satzes 
2 zu ermitteln und sodann die Erhöhung des Sanierungsgelds des einzelnen Beteiligten in der 
Landesgruppe nach den Sätzen 2 und 3 zu errechnen. 

b) Vermindert sich das individuelle Sanierungsgeld der Arbeitgebergruppe nach Absatz 1 
Sätze 6 und 7, wird der Minderungsbetrag unter Berücksichtigung des individuellen 
Deckungsgrads des Beteiligten wie folgt ermittelt: 

Für Beteiligte, deren individueller Deckungsgrad unter dem Solldeckungsgrad nach Absatz 1 
Satz 2 liegt, wird das Sanierungsgeld nach § 65 Abs. 3 bis 5 nicht erhöht. Für Beteiligte, 
deren individueller Deckungsgrad über dem Solldeckungsgrad nach Absatz 1 Satz 2 liegt, 
wird das Sanierungsgeld um die anteilige Verminderung des Sanierungsgelds der gesamten 
Arbeitgebergruppe herabgesetzt, die dem Verhältnis des Minderungsbetrags des Beteiligten 
nach Absatz 1 Satz 4 zu dem für die Arbeitgebergruppe errechneten Minderungsbetrag nach 
Absatz 1 Satz 4 entspricht. Das Sanierungsgeld der von der Begrenzung nach Absatz 1 Satz 7 
nicht erfassten Beteiligten wird um den Anteil des verbliebenen Minderungsbetrags 
herabgesetzt, der dem Verhältnis der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte des Beteiligten zu 
der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte derjenigen Beteiligten der 
Arbeitgebergruppe, die noch Sanierungsgeld zu zahlen haben, entspricht. 

Bei Arbeitgebergruppen, bei denen Landesgruppen bestehen, ist zunächst der auf die 
Landesgruppen 50 entfallende Anteil an dem für die Arbeitgebergruppe errechneten 
Minderungsbetrag unter entsprechender Anwendung der Sätze 2 bis 4 zu ermitteln und 
sodann die Verminderung des Sanierungsgelds des einzelnen Beteiligten in der Landesgruppe 
nach den Sätzen 2 bis 4 zu errechnen. 

(3) Eine nach Absatz 1 berechnete Erhöhung des Sanierungsgelds ist für sonstige Arbeitgeber 
nach § 65 Abs. 4 Satz 3 Buchstabe d, die nicht Mitglieder einer Arbeitgebergruppe sind, auf 
das 2-fache des nach § 65 Abs. 3 bis 5 ermittelten Sanierungsgelds zu begrenzen; die 
Begrenzung erhöht sich vom 1. Januar 2009 an auf das 2,5-fache und vom 1. Januar 2012 an 
auf das 3-fache. 

Bei sonstigen Arbeitgebern im Sinne des Satzes 1 mit 20 und mehr Pflichtversicherten 
entscheidet der Vorstand auf Antrag des Beteiligten über eine Entlastung nach Satz 1. Eine 
Entlastung kommt in diesen Fällen nicht in Betracht, wenn die Erhöhung des Sanierungsgelds 
überwiegend darauf zurückzuführen ist, dass der Beteiligte  



a) Ausgliederungen von Versicherten ohne Entrichtung eines anteiligen Gegenwerts 
vorgenommen hat, 

b) neu eingestellte Arbeitnehmer über Dritte, die nicht bei der VBL beteiligt sind, beschäftigt 
und insoweit keine neuen Pflichtversicherten nachrücken oder 

c) seine Aufwendungen für die Zusatzversorgung systemwidrig absenkt. 

Der Vorstand kann darüber hinaus in vergleichbaren Fällen, in denen der Beteiligte ebenfalls 
die Grundlagen des Finanzierungsverfahrens erheblich beeinträchtigt hat, eine Entlastung 
nach Satz 1 ablehnen, wenn die Erhöhung des Sanierungsgelds darauf zurückzuführen ist. 

Der Antragsteller trägt insoweit die Darlegungs- und Beweispflicht. Der Antrag nach Satz 2 
ist spätestens bis zum Ende des dritten Monats nach Zugang der Jahresrechnung schriftlich 
bei der VBL zu stellen. 

Mindereinnahmen, die durch die Begrenzung des Sanierungsgelds nach Satz 1 entstehen, sind 
im laufenden Kalenderjahr zunächst den übrigen Beteiligten im Verhältnis der 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte zuzuordnen. Anschließend sind die Sanierungsgelder 
entsprechend den Absätzen 1 bis 3 neu zu berechnen. Mindereinnahmen nach Satz 2 sind ins 
folgende Kalenderjahr zu übertragen und zusammen mit den in diesem Jahr zu 
berücksichtigenden Mindereinnahmen nach Satz 1 entsprechend den Sätzen 7 und 8 auf die 
übrigen Beteiligten zu verteilen. 

(4) Für die Berechnung des vom Land Berlin zu entrichtenden Sanierungsgelds sind bei der 
Ermittlung des Solldeckungsgrads nach Absatz 1 Satz 2 und des individuellen Deckungsgrads 
des Landes Berlin nach Absatz 1 Satz 3 die Umlagen des Landes Berlin in der Höhe zu 
berücksichtigen, wie sie sich ohne den Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des 
öffentlichen Dienstes (Anwendungs-TV Land Berlin) vom 31. Juli 2003 ergeben hätten. Dazu 
sind die Umlagen durch 0,9 zu teilen. Entsprechendes gilt für die Entgeltsumme der 
Pflichtversicherten des Landes Berlin bei Anwendung des § 65 Abs. 3. 

Ergeben sich durch die Berechnung des Sanierungsgelds für das Land Berlin nach Satz 1 
gegenüber der Ermittlung des Sanierungsgelds nach den Absätzen 1 und 2 Mindereinnahmen, 
sind diese zunächst den übrigen Beteiligten mit Ausnahme der Beteiligten nach § 65 Abs. 4 
Satz 3 Buchstabe a und der Beteiligten nach Absatz 3 im Verhältnis der 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte zuzuordnen. Anschließend sind die Sanierungsgelder 
dieser übrigen Beteiligten entsprechend den Absätzen 1 bis 3 neu zu berechnen. 

X 
Ausführungsbestimmungen zu § 68 Abs. 3 Satz 3* 

– Überschussverteilung – 

(1) Die Aufstellung der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz im Sinne des § 68 Abs. 2 
Satz 1 erfolgt für jeden Abrechnungsverband gesondert. 

Insbesondere werden die Verpflichtungen aus dem Versorgungskonto II in einer eigenen 
fiktiven versicherungstechnischen Bilanz getrennt von den übrigen Verpflichtungen 
betrachtet. 

(2) In der fiktiven versicherungstechnischen Bilanz wird für den maßgeblichen 
Personenbestand des jeweiligen Abrechnungsverbands zur Überschussermittlung das 
tatsächlich bzw. fiktiv vorhandene Vermögen den vorhandenen Verpflichtungen zum Ende 
des Geschäftsjahres gegenübergestellt. Maßgeblicher Personenbestand sind hierbei im 
Versorgungskonto II alle Pflichtversicherten, beitragsfrei Versicherten und 
Leistungsempfänger, im Versorgungskonto I lediglich die Pflichtversicherten und die 
beitragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten erfüllt haben. 



(3) Die erforderliche Nettodeckungsrückstellung zum Ende des Geschäftsjahres ergibt sich als 
versicherungsmathematischer Barwert aller auf bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Versorgungspunkte nach § 36 Abs. 1 beruhenden Anwartschaften bzw. Ansprüche. Für die 
anzuwendenden Rechnungsgrundlagen gelten die für die Kalkulation der Altersfaktoren 
maßgeblichen Vorgaben. 

(4) Im Rahmen des Versorgungskontos I umfasst die Aktivseite der fiktiven 
versicherungstechnischen Bilanz das dem maßgeblichen Personenbestand zuzuordnende 
tatsächliche Vermögen sowie das fiktive Vermögen. 

Das fiktive Vermögen ergibt sich zu Beginn des Geschäftsjahres, in dem die fiktive 
versicherungstechnische Bilanz erstmals aufgestellt wird, als Differenz der 
Nettodeckungsrückstellung für den maßgeblichen Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres und 
des tatsächlich vorhandenen Vermögens (fiktive Kapitaldeckung). Das Vermögen zu Beginn 
des jeweiligen Geschäftsjahres wird unter Berücksichtigung fiktiver Beitragsleistungen in 
Höhe von 4 Prozent der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, Veränderungen des 
maßgeblichen Personenbestands, Zinseinnahmen und Verwaltungskosten auf das Ende des 
Geschäftsjahres fortgeschrieben. Hinsichtlich der anzusetzenden Kapitalerträge gilt § 68 Abs. 
2 Satz 2 und 3. Als Verwaltungskosten werden, soweit tatsächliches Vermögen vorhanden ist, 
die anteiligen tatsächlichen Verwaltungskosten veranschlagt; soweit fiktives Vermögen 
betroffen ist, werden 2 Prozent der fiktiven Erträge nach Satz 4 angesetzt. Die Passivseite der 
fiktiven versicherungstechnischen Bilanz umfasst die Nettodeckungsrückstellung für den 
maßgeblichen Bestand am Ende des Geschäftsjahres und die aus den vorangegangenen 
Geschäftsjahren vorgetragene Rückstellung für Überschussverteilung. Der sich aus dieser 
fiktiven versicherungstechnischen Bilanz ergebende Überschuss bzw. Verlust wird in die 
Rückstellung für Überschussverteilung eingestellt, die somit auch negativ werden kann 
(Verlustvortrag). 

(5) Im Rahmen des Versorgungskontos II umfasst die fiktive versicherungstechnische Bilanz 
auf der Aktivseite das tatsächliche Kassenvermögen am Ende des betrachteten 
Geschäftsjahres, auf der Passivseite die für den nach Absatz 2 Satz 2 am Ende des 
Geschäftsjahres maßgeblichen Personenbestand zu bildende Nettodeckungsrückstellung, die 
Rückstellung für Verwaltungskosten in der Leistungsphase in Höhe von 1 Prozent der 
Nettodeckungsrückstellung, die Verlustrücklage und die aus den vorangegangenen 
Geschäftsjahren vorgetragene Rückstellung für Überschussverteilung. Ergibt die 
versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, ist die Verlustrücklage zunächst um 
mindestens 5 Prozent des Überschusses zu erhöhen, bis sie einen Stand von 10 Prozent der 
Deckungsrückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht. Der danach auf 
die beitragsfrei Versicherten mit weniger als 120 Umlage-/Beitragsmonaten entfallende 
Überschussanteil wird ebenfalls der Verlustrücklage zugeführt. Der verteilungsfähige 
Überschuss (§ 67 Abs. 3 Satz 3) wird vorläufig in die Position „Bilanzgewinn“ eingestellt, bis 
der Verwaltungsrat über seine Verwendung entscheidet. Hinsichtlich der Behandlung von 
Verlusten gilt § 69 entsprechend. 

(6) Eine Verwendung der Rückstellung für Überschussbeteiligung zur Vergabe von 
Bonuspunkten oder sonstigen Erhöhung von Leistungen nach § 69 Abs. 2 Satz 1 ist höchstens 
so zu bemessen, dass die hierfür zu ermittelnde zusätzliche Nettodeckungsrückstellung, im 
Versorgungskonto II zuzüglich der entsprechenden Verwaltungskostenrückstellung, die 
Rückstellung für Überschussverteilung nicht übersteigt. Der Vorschlag des Verantwortlichen 
Aktuars zur Verwendung der Rückstellung nach § 69 Abs. 2 Satz 3 hat zudem die Entstehung 
des Überschusses und künftige Risiken angemessen zu berücksichtigen. 


